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Ende 1469 wird es greifbar. Sein Initiator war Landgraf Ludwig II. von 
Hessen, der den niederhessischen Teil der Landgrafschaft regierte und 
in Kassel residierte. Seine Stiftsgründung, ein typisches Residenzstift4, 
hing mit erheblichen Neubaumaßnahmen an der Kasseler Burg zu-
sammen5, die Ludwig II. zu derselben Zeit veranlasst hatte. Mögliches 
Vorbild war das kurfürstliche Schloss in Cölln/Spree, dessen Kapelle 
1465 ebenfalls zum Stift avanciert war6. Mit den Hohenzollern war der 
Landgraf nah verwandt und politisch durch eine Erbverbrüderung eng 
verbunden. Die Anregung könnte daher aus der Mark gekommen sein, 
wo in Berlin/Cölln mit Schloss und Stift, bald Dom genannt, ein „über-
lokales Herrschaftszentrum“ eingerichtet wurde7. Zeitlich fast parallel 
dazu erfolgte seit 1464 die Einrichtung von Stiften in Würzburg8 und 
Weimar9, die beide ebenfalls mit der Bildung fürstlicher Hofkapellen 
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